
Entsch ließungsantrag 

der Bundesrätinnen und Bundesräte Mag. Daniela Gruber-Pruner, Dr. Andrea Eder­
Gitschthaler, Mag. Dr. Julia Deutsch, Simone Jagl 
Kolleginnen und Kollegen 
betreffend klares Bekenntnis zur gewaltfreien Erziehung - jedes Kind soll frei von 
Gewalt, Angst und Zwang groß werden 

eingebracht im Zuge der Debatte zum Bericht des Bundesministers für Bildung 
betreffend EU-Vorhaben - Jahresvorschau 2026 (111-902-BR/2026 d.B. sowie 
11805/BR d.B.) - TOP 5 

Jedes Kind hat das Recht, frei von Angst, Zwang und jeder Form von Gewalt 
aufzuwachsen. Wir stellen uns entschieden gegen jede Äußerung , die Gewalt - in 
welcher Gestalt auch immer - verharmlost oder legitimiert. Gerade Politikerinnen und 
Politiker tragen in ihrer Wortwahl eine besondere Verantwortung. Die Entgleisung von 
Herbert Kickl, der am 1. Mai 2026 zu Gewalt an Kindern aufrief, ist daher völlig 
inakzeptabel. Gewalt als Erziehungsmittel ist in Österreich verboten. Der Schutz von 
Kindern muss für alle politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger 
oberste Priorität haben. Deshalb setzen wir uns täglich dafür ein , diesen Schutz zu 
stärken und gesellschaftlichen Rückschritten entgegenzuwirken . 

Gewaltanwendung hinterlässt bei jungen Menschen nicht nur physische, sondern auch 
psychische Wunden, die oft ein ganzes Leben nicht verheilen. Gewalt passiert oft aus 
Überforderung, aber auch als bewusstes Mittel der Machtausübung. Oft wird die Gewalt, 
die man selbst erlebt hat, später als Erwachsener wieder ausgeübt. 

Wir sind stolz darauf, dass Österreich als eines der ersten europäischen Länder 1989 ein 
gesetzliches Verbot von Gewalt in der Erziehung beschlossen hat - zeitgleich mit dem 

· Beschluss der Vereinten Nationen über die UN-Konvention über die Rechte des Kindes , 
in der neben Versorgung und Teilhabe dem Schutz aller Kinder eine zentrale Bedeutung 
zugewiesen wurde . Der Internationale Tag der Kinderrechte wird jedes Jahr am 20. 
November begangen, und auch in Österreich feiern wir die Verabschiedung der UN­
Kinderrechtskonvention, um auf die Rechte, Bedürfnisse und den Schutz von Kindern 
aufmerksam zu machen . 

Österreich hat ein starkes Netzwerk an Kinder- und Jugendanwaltschaften , 
Familienberatungsstellen, Kinderschutzeinrichtungen, die Kinder, Jugendliche und 
Familien mit kompetenter und niedrigschwelliger Begleitung in allen Lebenslagen 
unterstützen. Auch Pädagoginnen und Pädagogen sind Tag für Tag nicht nur 
Wissensvermittlerinnen und Wissensvermittler, sondern Bezugspersonen und 
Begleiterinnen und Begleiter für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern. Sie leben eine 
Pädagogik, die von Förderung, Unterstützung, Empathie und Fachkunde geprägt ist mit 
dem Ziel, junge Menschen auf dem Weg zu stabilen , selbstwirksamen und sozialen 
Erwachsenen zu begleiten. 
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Die unterfertigten Bundesrätinnen und Bundesräte stellen daher folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Bundesrat wolle beschließen : 

„Die Bundesregierung wird ersucht, rund um den Internationalen Tag der Kinderrechte 
am 20. November 2026 Aktionen in den Bundesministerien umzusetzen und somit ein 
unumstößliches Bekenntnis zur gewaltfreien Erziehung und Pädagogik zu setzen. Auf 
diese Weise soll das gemeinsame Ziel , dass jedes Kind in Österreich frei von Angst, 
Bedrohung und Gewalt in jeglicher Form aufwachsen kann , zum Ausdruck gebracht 
werden. Jede Form der Verharmlosung von Gewaltanwendung ist abzulehnen . Gewalt 
darf niemals ein legitimes Mittel sein. " 
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